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ZAHLUNGSAUFSCHUB 16. NOVEMBER FÜR BESTIMMTE BEREICHE 

 

Mit der Verordnung Ristori-bis wurden einige Zahlungsaufschübe gewährt. Da Südtirol nun auch als 

rote Zone eingestuft wurde, kann dieser Aufschub für bestimmte Subjekte angewandt werden. 

 

Für die am 16. November 2020 fälligen Zahlungen für Lohnsteuern und gleichgestellte Vergütungen 

sowie für die im gleichen Monat fälligen MwSt.-Zahlungen wird ein nach Tätigkeit beschränkter, zins-

freier Fristaufschub bis 16. März 2021 gewährt.  

Bei den Quellensteuern (ritenute) handelt es sich nur um die Löhne und gleichgestellten Vergütungen, 

nicht hingegen um Honorare, Provisionen und Kapitalerträge. Bei der MwSt. handelt es sich um die 

Zahlung für die MwSt.-Abrechnung Oktober und für die MwSt.-Abrechnung des dritten Kalenderquar-

tals sowie um die MwSt. für die i.g. Erwerbe der nicht gewerblichen Körperschaften und der befreiten 

Landwirte.  

Die ebenso am 16.11.2020 fällige INPS/NISF-Fixrate ist von diesem Aufschub nicht betroffen. 

 

Dieser Aufschub gilt beschränkt auf folgende Unternehmen und Betriebe: 

 Unternehmen, für welche laut Ministerialverordnung vom 3. November 2020 die Tätigkeit aus-

gesetzt wurde (unter anderem Diskotheken, Spielhallen, Fitnessstudios, Thermen, Museen 

und Messen); 

 Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsort in einer roten Zone, welche vorwiegend eine gastro-

nomische Tätigkeit, Einzelhandelstätigkeit und Führung eines Schönheitssalons oder eine 

Beherbergungstätigkeit ausüben sowie Reiseagenturen und -veranstalter. 

Die erwähnten Zahlungen sind als einmaliger Betrag bis 16. März 2021 oder zinsfrei in vier gleichen 

Monatsraten ab dem gleichen Stichtag zu entrichten. 

 

Falls Sie den Zahlungsaufschub in Anspruch nehmen wollen, möchten wir Sie bitten, uns dies inner-

halb Montag, 16.11.2020 - 12 Uhr schriftlich mitzuteilen. Falls wir keine Mitteilung Ihrerseits erhal-

ten, werden wir die Zahlung wie gewohnt durchführen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Kanzlei Brugnara - Schweigkofler - Weger 

 13. November 2020 


